
Wasserbefund der Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring

Die Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring lässt halbjährlich über das WSB Labor—GmbH (Krems)
die Wasserqualität sämtlicher Brunnen, Hochbehälter und Transportleitungen sowie die Ortsnetze untersuchen.

Am 08.07.2025 wurde eine Trinkwasseruntersuchung durch die Fa. WSB Labor—GmbH durchgeführt und ergab nachstehenden Befund:
Das Wasser der WVA Burgschleinitz—Kühnring enspricht den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften
und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Das sind die Ergebnisse der letzten Wasseruntersuchung (08.07.2025), die eine gute Wasserqualität unseres Trinkwassers dokumentieren:

Nitrat als N03 in mg/l 21 Magnesium in mg/l 25

Die Untersuchung auf Chloridazon—Desphenyl ergab einen Gehalt von 0,140 glg/I und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 ug/l

gemäß Erlass BMG-75210/0010ll/B/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.

Die Untersuchung auf Chloridazon-Methyldesphenyl ergab einen Gehalt von 0,025 pg/l und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 ug/l

gemäß Erlass BMG-75210/0010-ll/5/13/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26 11.2010 i.d.g.F‚

Die Untersuchung auf Metazachlor—Sulfonsäure (BH-479-8) ergab einen Gehalt von 0,200 pg/l und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 ug/l
gemäß Erlass BMG-75210/00104I/B/l3/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26.11.2010 i.d.g.F.

Die Untersuchung auf Metazachlor-Säure (BH-479—4) ergab einen Gehalt von 0,026 ug/l und liegt somit unter dem Aktionswert von 3,0 ug/l

gemäß Erlass BMG-75210/0010-II/B/l3/2010 des Bundesministeriums für Gesundheit vom 26,11.2010 i.d‚g.F

Die Werte sind nur ein Auszug des aktuellen Wasserbefundes der WVA Burgschleinitz—Kühnring.

Der gesamte Bericht kann jederzeit am Gemeindeamt eingesehen werden.

pH-Wert 7,5 Natrium in mg/l 21

Gesamthärte in
°dH

19,8 Kalium in mg/l 5,4

Carbonathärte in
°dH

13,1 Chlorid in mg/l 70

Calcium in mg/l 100 Sulfat in mg/l 79

Ergebnis der Untersuchung auf Pestizide, relevante und nichtrelevante Metaboliten gemäß Anhang l, Teil B, der Trinkwasserverordnung (BGBI. II 304/2001 i.d.g.F.)z

WERTE vom Wasserbefund Jänner 2025:


